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§ 107 InvFG 2011 Verwahrstellen von
Master-OGAW und Feeder-OGAW

 InvFG 2011 - Investmentfondsgesetz 2011

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 27.07.2025

1. (1)Wenn Master-OGAW und Feeder-OGAW unterschiedliche Verwahrstellen haben, so haben diese

Verwahrstellen eine Vereinbarung über den Informationsaustausch abzuschließen, um sicherzustellen, dass

beide Verwahrstellen ihre Pflichten erfüllen.

2. (2)Der Feeder-OGAW darf die Anlagen in Anteile des Master-OGAW erst tätigen, wenn eine solche Vereinbarung

wirksam geworden ist.

3. (3)Bei der Einhaltung der Vorschriften dieses Abschnittes darf weder die Verwahrstelle des Master-OGAW noch

die des Feeder-OGAW gesetzliche oder vertragliche Bestimmungen zur Wahrung des Datenschutzes oder

betreffend die Einschränkung der Offenlegung von Informationen verletzen. Die Einhaltung der betreffenden

Vorschriften löst weder für eine Verwahrstelle noch für eine für diese handelnde Person eine Haftung aus.

4. (4)Die Verwaltungsgesellschaft des Feeder-OGAW hat der Verwahrstelle des Feeder-OGAW alle Informationen

über den Master-OGAW mitzuteilen, die für die Erfüllung der Pflichten der Verwahrstelle des Feeder-OGAW

erforderlich sind.

5. (5)Die Verwahrstelle des Master-OGAW hat die FMA und gegebenenfalls die zuständige Behörde in einem

anderen Mitgliedstaat, den Feeder-OGAW oder – sofern zutreffend – die Verwaltungsgesellschaft und die

Verwahrstelle des Feeder-OGAW unmittelbar über alle Unregelmäßigkeiten zu unterrichten, die sie in Ausübung

ihrer Pflichten in Bezug auf den Master-OGAW feststellt, die möglicherweise eine negative Auswirkung auf den

Feeder-OGAW haben können. Dabei handelt es sich insbesondere um folgende Vorkommnisse:

1. 1.Fehler bei der Berechnung des Nettoinventarwertes des Master-OGAW;

2. 2.Fehler bei Transaktionen oder bei der Abwicklung von Kauf und Zeichnung oder von Aufträgen zur

Rücknahme oder Auszahlung von Anteilen im Master-OGAW durch den Feeder-OGAW;

3. 3.Fehler bei der Zahlung oder Kapitalisierung von Erträgen aus dem Master-OGAW oder bei der Berechnung

der damit zusammenhängenden Quellensteuer;

4. 4.Verstöße gegen die in den Fondsbestimmungen oder der Satzung, im Prospekt oder in den wesentlichen

Informationen für den Anleger beschriebenen Anlageziele, -politik oder -strategie des Master-OGAW;

5. 5.Verstöße gegen in diesem Bundesgesetz, in den Vertragsbedingungen oder in der Satzung, im Prospekt

oder im Kundeninformationsdokument festgelegte Höchstgrenzen für Anlagen und Kreditaufnahme.
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